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Vorwort

Jede Arbeitgeberin ist früher oder später mit dem Thema Krankheit oder 
Unfall ihrer Arbeitnehmer konfrontiert. Studien zeigen, dass die Tendenz 
von den früher mehrheitlich vorkommenden Berufsunfällen oder Berufs-
krankheiten hin zu psychisch bedingten Krankheiten geht. Dies stellt Ar-
beitgeberinnen vor neue Herausforderungen. Zudem werden die Problem-
stellungen durch zunehmende Regelungsdichte sowie eine sich stetig 
wandelnde Rechtsprechung und Behördenpraxis immer komplexer. 

Die Themen Krankheit und Unfall machen mit steigender Tendenz einen 
Grossteil der Beratungspraxis aus. Wichtig für Arbeitgeberinnen ist in die-
sem Bereich vor allem das vorausschauende und präventive Handeln, in-
dem die Fürsorgepflicht ernst- und wahrgenommen wird. Ist ein Arbeitneh-
mer erkrankt oder erleidet er einen Unfall, ist ein pragmatisches Vorgehen, 
unter bestmöglicher Berücksichtigung der Interessen sowohl der Arbeitge-
berin als auch des Arbeitnehmers, angezeigt. Ein rechtssicheres und kon-
sequentes Vorgehen ist auch in Fällen wichtig, in denen Zweifel an der 
Krankheit oder am Unfall des Arbeitnehmers bestehen. 

Dieses Dossier soll Arbeitgeberinnen und Personalverantwortlichen ei-
nen Überblick über die wichtigsten Fragestellungen im arbeitsvertragli-
chen und sozialversicherungsrechtlichen Kontext bieten und sie dabei un-
terstützen, diese Herausforderungen zu meistern. Es zeigt erste Hand-
lungsmöglichkeiten auf, kann aber die Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 
Das Dossier befasst sich nur mit dem privaten Arbeitsrecht. Für öffentliche 
Dienstverhältnisse kann es jedoch allenfalls analog zurate gezogen wer-
den. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angestellten gute Gesundheit!

Ihr Team von Suter Howald Rechtsanwälte
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Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin

Die Fürsorgepflicht ist eine der grundlegenden Pflichten jeder Arbeitgebe-
rin und bildet das Gegenstück zur Treuepflicht des Arbeitnehmers. Sie ver-
pflichtet die Arbeitgeberin, die Persönlichkeit der Arbeitnehmer zu achten 
und zu schützen und die zum Schutz des Lebens, der Gesundheit und der 
persönlichen Integrität der Arbeitnehmer notwendigen Massnahmen zu 
treffen. 

Beim arbeitsrechtlichen Gesundheitsschutz stand ursprünglich der 
Schutz vor Berufsunfällen und Berufskrankheiten im Vordergrund. In den 
letzten Jahren hat sich der Fokus aufgrund der Zunahme von psychisch 
bedingten Krankheiten und Arbeitsunfähigkeiten jedoch zunehmend auf 
den Schutz der psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer und damit auch 
auf Aspekte der Arbeitsorganisation und -bedingungen, der Überbelas-
tung und von Stress verlagert.

Neben dem Gesundheitsschutz im eigentlichen Sinne sind auch Ele-
mente, die keinen direkten Bezug zu den Themen Krankheit und Unfall 
haben, Gegenstand der Fürsorgeplicht. So zum Beispiel Massnahmen ge-
gen die Diskriminierung nach Geschlecht, Religion oder Ethnie, gegen se-
xuelle Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz oder zum Schutz von 
Vermögen, Privatsphäre und persönlicher Daten der Arbeitnehmer. 

Gesetzliche Grundlagen der Fürsorgepflicht

Die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin ist im Grundsatz für private Arbeitge-
berinnen in Art. 328 OR und für öffentliche Arbeitgeberinnen in entspre-
chenden Bestimmungen öffentlicher Personalgesetze des Bundes und der 
Kantone bzw. in Dienstreglementen von Gemeinden enthalten. 

Daneben sieht das öffentliche Recht insbesondere in Art. 6 ArG, im 
UVG sowie in den dazu gehörigen Verordnungen und Suva-Vorschriften 
Schutzvorschriften vor. Namentlich haben dabei sämtliche Arbeitgeberin-
nen zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der Arbeit-
nehmer für den Gesundheitsschutz die Massnahmen und Vorschriften ge-
mäss Art. 2, Art. 3 und Art. 10 ArGV 3 und zur Prävention die Verordnung 
zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (kurz Verordnung über 
die Unfallverhütung VUV) einzuhalten.
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Fürsorgepflicht und Massnahmen zum 
Gesundheitsschutz

Was die Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin genau umfasst, lässt sich nur im 
konkreten Einzelfall aufgrund der branchenspezifischen Eigenheiten und 
der konkreten Situation des einzelnen Betriebes und seiner Mitarbeitenden 
bestimmen. 

In allgemeiner Form lassen sich die aus der Fürsorgepflicht für Arbeit-
geberinnen aus den gesetzlichen Vorschriften resultierenden Pflichten wie 
folgt zusammenfassen:
• �Die Arbeitgeberin hat zum Schutz der Gesundheit diejenigen Massnah-

men zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes angemessen 
sind, soweit es ihr zugemutet werden kann (Art. 328 OR, Art. 6 Abs. 1 
ArG).

• �Die betrieblichen Einrichtungen und Arbeitsabläufe sind so zu gestalten, 
dass Überbeanspruchungen nach Möglichkeit vermieden werden und 
die Arbeitnehmer sind zur Mitwirkung heranzuziehen (Art. 6 Abs. 2 und 3 
ArG). Dabei hat die Arbeitgeberin sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 
informiert sind und die Massnahmen befolgen und hat diese gegebenen-
falls zu ermahnen, wenn sie die eigene Gesundheit oder die der anderen 
Arbeitnehmer gefährden.

• �Die Arbeitgeberin hat dafür zu sorgen, dass ergonomisch und hygienisch 
gute Arbeitsbedingungen herrschen, die Gesundheit der Arbeitnehmer 
nicht durch physikalische, chemische und biologische Einflüsse beein-
trächtigt wird, eine übermässig starke oder allzu einseitige Beanspru-
chung vermieden und die Arbeit geeignet organisiert wird (Art. 2 ArGV 3).

Die Arbeitgeberin muss die Massnahmen in angemessenen Zeitabständen 
überprüfen und – wenn Arbeitsmittel oder -prozesse geändert werden – 
den neuen Verhältnissen anpassen (Art. 3 Abs. 1 und 2 ArGV 3). Wenn 
Hinweise vorliegen, dass die Gesundheit eines Arbeitnehmers durch die 
von ihm ausgeübte Tätigkeit beeinträchtigt wird, ist schliesslich eine ar-
beitsmedizinische Abklärung durchzuführen (Art. 3 Abs. 3 ArGV 3).

Für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz ist die Arbeitgeberin aller-
dings nicht alleine verantwortlich. Aufgrund seiner Treuepflicht treffen auch 
den Arbeitnehmer diesbezügliche Pflichten. Er ist nämlich verpflichtet, die 
Arbeitgeberin in der Durchführung der Vorschriften über den Gesundheits-
schutz zu unterstützen (Art. 6 Abs. 3 ArG), die Weisungen der Arbeitgebe-
rin in Bezug auf den Gesundheitsschutz zu befolgen (Art. 10 Abs. 1 ArGV 
3) und, wenn er Mängel feststellt, diese unverzüglich der Arbeitgeberin zu 
melden (Art. 10 Abs. 2 ArGV 3).
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Das Thema Krankheit und Unfall ist einer der Brennpunkte des Arbeits-
rechts. Dies hat sich mit der Zunahme der psychischen Belastungen am 
Arbeitsplatz und den damit einhergehenden krankheitsbedingten Arbeits-
verhinderungen noch verschärft. Für Arbeitgeberinnen stellt der Umgang 
damit nicht selten eine grosse Herausforderung dar. Auch eine immer 
höhere Regelungsdichte und die sich stetig wandelnde Rechtsprechung 
und Behördenpraxis tragen das Ihre dazu bei.

Dieses Dossier soll Arbeitgeberinnen und Personalverantwortliche dabei 
unterstützen, sich in diesem Bereich zurechtzufinden. Es bietet einen 
Überblick über die in der Praxis wichtigsten Themen im Zusammenhang 
mit Krankheit und Unfall: 
• �Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin
• �Arztzeugnisse und Vertrauensarzt
• �Lohnfortzahlung
• �Unfall- und Krankentaggeld
• �Kündigung bzw. Sperrfristen
• �Sozialversicherungen

Jedes HRM-Dossier ist einem für HR-Fachleute  
und das Management relevanten Thema gewidmet.  
Die Bücher erscheinen quartalsweise und sind als  
Einzelexemplare beziehbar bei SPEKTRAmedia oder  
ALMA Medien AG bzw. sind im Abonnement mit  
«HR Today» erhältlich.

SPEKTRAmedia, Albisriederstrasse 252, 8047 Zürich
ALMA Medien AG (HR Today), Hofackerstrasse 32, 8032 Zürich

ISBN 978-3-906067-39-1


